
CHANGE-REQUEST-ANTRAG FÜR DAS DOKUMENT ANLAGE 3 DER 
„SCHNITTSTELLENSPEZIFIKATION FÜR DIE 

DATENFERNÜBERTRAGUNG ZWISCHEN KUNDE UND 
KREDITINSTITUT GEMÄSS DFÜ-ABKOMMEN“ 

 

zur Version: 2.6  Nummer: FS-12-131 Anpassung Kapitel 3 AZV (05.11.2012) 

zu behandeln in der Sitzung des DK-Arbeitsstabes „DF mit Kunden“ am   14.11.2012   
 

Art der Änderung∗:  F     K     Ä     E      L     verschiedene 

Priorität:  hoch     mittel     gering 

 

Betrifft: Kapitel 2.2.1.8 und 8.2.6 

Problem bzw. Begründung der Änderung: 

 

Lösungsvorschlag bzw. neuer Text:  

(falls möglich, genauen Wortlaut der Änderung angeben; evtl. auf gesondertem Blatt) 
 
Status: 

 Änderung beschlossen am 14.11.2012   (Berücksichtigung für Version  2.7  ) 

                                                           
1 FS = fester Kürzel für „Formatstandards“, JJ-LL für JJ=Jahr des CRs und LL=laufende Nummer des Jahres 
∗ Entsprechend der Änderungsverfolgung im Dokument ( F=Fehler, K=Klarstellung, Ä=Änderung, 
E=Erweiterung, L=Löschung)  
 

Bisher referenziert Kapitel 3 (Auslandszahlungsverkehr) auf das DTAZV-Handbuch 2009. Durch den 
Wegfall der Zahlungsart „13“ (EU-Standardüberweisung) und der transaktionsbezogenen AWV-
Meldepflichten sind Anpassungen vorzunehmen. Auch die Beschreibung zum Magnetbandformat 
entfällt. 

Die Spezifikation ist im AK „AZV“ in Arbeit, wird allerdings noch im Jahr 2012 fertiggestellt sein.  
Da davon auszugehen ist, dass sie final nicht zum Versand des First Drafts der Anlage 3 (Version 
2.7) vorliegen wird (hier Termin 14.12.2012), beschließt der Arbeitsstab „DFÜ mit Kunden“ folgende 
Vorgehensweise:  

1) Das alte Kapitel 3 (AZV) der Anlage 3 soll komplett durch die neue Spezifikation ersetzt werden. 

2) Im First Draft der Version 2.7 wird Kapitel 3 durch einen Platzhalter/Kommentar „wird 
nachgeliefert“ dargestellt. Die alte Doku wird an dieser Stelle komplett gelöscht. 

3) Der AK „AZV“ liefert die Dokumentation abgestimmt an den Ast „DFÜ mit Kunden“.  Diese wird in 
den Final Draft der Anlage 3 aufgenommen. Es besteht für das Kapitel 3 die Möglichkeit, 
redaktionelle Kommentierungen für Kapitel 3 auch noch für den Final Draft aufzuliefern. 


